Berufsschule Linz 7

Ferihumerstraße 28

4040 Linz


SCHUL- UND HAUSORDNUNG

für die Schülerschaft der Berufsschule Linz 7

Um einen möglichst reibungslosen und erfolgreichen Berufsschulunterricht zu ermöglichen, ersucht die Direktion, die nachstehenden Punkte genau durchzulesen und zu beachten.

Auszug aus der vom Bundesministerium für Unterricht und Kunst verordneten Schulordnung 

(§§ 43 - 50 des Schulunterrichtsgesetzes, BGBl. 159/74):

§ 1
Die Schüler/innen haben durch ihr Verhalten und ihre Mitarbeit im Unterricht in der Schule und bei Schulveranstaltungen die Unterrichtsarbeit zu fördern.

§ 2
Die Schüler/innen haben sich in der Gemeinschaft der Klasse und der Schule hilfsbereit, verständnisvoll und höflich zu verhalten.

§ 4
Die Schüler/innen haben am Unterricht und an den Schulveranstaltungen in einer den jeweiligen Erfordernissen entsprechenden Kleidung teilzunehmen.

Die Schüler/innen haben die notwendigen Unterrichtsmittel mitzubringen und in einem dem Unterrichtszweck entsprechenden Zustand zu erhalten.

Die Schüler/innen haben sämtliche Einrichtungen und Anlagen der Schule einschließlich der zur Verfügung gestellten Arbeitsmittel schonend zu behandeln.

§ 9
Der Genuß alkoholischer Getränke ist den Schülern in der Schule, den sonstigen Unterrichtsorten und bei Schulveranstaltungen untersagt.

1. SCHULBESUCH


Die Berufsschule ist eine Pflichtschule, die der Lehrling während der Dauer seiner Lehrzeit besuchen muß. Die Unterrichtszeit ist der Arbeitszeit gleichzusetzen und wird deshalb in die wöchentliche Arbeitszeit voll eingerechnet. (Der Besuch des Religionsunterrichtes ist freiwillig, er wird aber in die Arbeitszeit voll eingerechnet.)

SCHULVERSÄUMNISSE

Kann der Lehrling die Schule z. B. wegen Erkrankung nicht besuchen, so hat er die vom   L e h r- b e r e c h t i g t e n    zur Kenntnis genommene Entschuldigung am nächstfolgenden Schultag dem Klassenvorstand vorzulegen. Vom Erziehungsberechtigten oder vom Arzt ausgestellte Entschuldigungen sind vom   L e h r b e r e c h t i g t e n    gegenzuzeichnen. 

Fehlt ein/e Schüler/in voraussichtlich länger als einen Schultag, so ist der Lehrberechtigte verpflichtet, die Schule zu informieren.

Fehlt ein Lehrling unentschuldigt (Schulschwänzen) oder bei anderen groben Verstößen gegen die Schul- und Hausordnung, kann der Schulausschluß angedroht bzw. der Ausschluß beantragt werden. Außerdem ist die Schulleitung verpflichtet, gegen den Lehrberechtigten, sofern der Lehrling aus betrieblichen oder anderen Gründen vom Besuch der Berufsschule ohne Erlaubnis zurückbehalten wird - oder gegen den Erziehungsberechtigten, sofern der Lehrling aus eigenem Verschulden die Schule nicht besucht - die Anzeige bei der Gewerbebehörde zu erstatten (§ 32 Berufsausbildungsgesetz). Es wird nochmals darauf hingewiesen, daß der Lehrberechtigte keinesfalls ohne vorherige Genehmigung durch die Direktion den Lehrling vom Schulbesuch zurückhalten darf.

SCHULBESUCH IM URLAUB

Fällt der  G e b ü h r e n u r l a u b  in die Unterrichtszeit, so ist die Schule zu  b e s u c h e n. Für eine eventuelle Freistellung ist ebenfalls vorher zeitgerecht anzusuchen.

BEFREIUNG VOM SCHULBESUCH

Lehrlinge können nur in besonderen Fällen vom Schulbesuch, stundenweise, an einzelnen Schultagen oder an mehreren Schultagen befreit werden. 

Wesentlich ist hier, daß das Ansuchen rechtzeitig gestellt wird.

1. Stundenweise Befreiung vom Schulbesuch:
Das Ansuchen ist an die Direktion zu stellen. Dabei ist zu beachten, daß Arzttermine nach Möglichkeit nicht auf den Schultag zu legen sind, ausgenommen bei plötzlich auftretenden Schmerzen. 
Für Führerscheinprüfungen kann grundsätzlich nur für die Hauptprüfung eine Genehmigung erteilt werden, wenn die Leistungen des (der) Schülers(in) in den ausfallenden Stunden positiv sind.

2. 1 Schultag bzw. 2 Schultage frei:
Bei diesem Ansuchen ist die Zustimmung des Klassenvorstandes und aller Klassenlehrer bzw. des Lehr- und Erziehungsberechtigten einzuholen. 
Deshalb ist es notwendig, mindestens 2-3 Wochen vorher anzusuchen.
Sollte eine Befreiung vom Schulbesuch über Wunsch des Betriebes notwendig sein, so ist ebenfalls vorher die Zustimmung des Direktors einzuholen.

ORDNUNG

Jede/r Schüler/in ist für die Reinhaltung seines Platzes selbst verantwortlich. Bei Mißachtung kann die Pausenzeit oder die Zeit nach dem Unterricht zur Reinigung durch den/die Schüler/in herangezogen werden( Siehe dazu auch Beilage 1: Verhaltensvereinbarung bezüglich Ordnung und Sauberkeit ind der Schule).

FENSTER

In den Pausen und während unterrichtsfreier Zeiten dürfen die Fenster nicht geöffnet, sondern nur gekippt werden. 

GELD UND WERTGEGENSTÄNDE

Es wird dringend abgeraten, größere Geldbeträge oder entbehrliche Wertsachen in die Schule mitzunehmen. Tragen Sie Geld, Ausweisdokumente, unentbehrliche Wertsachen immer bei sich. In Sonderfällen ist eine Aufbewahrung im Sekretariat möglich. 

SICHERHEIT

Gegenstände, welche die Sicherheit gefährden oder den Schulbetrieb stören, dürfen von den Schülern nicht mitgebracht werden.

Die Lehrer sind berechtigt, solche Gegenstände bis zum Unterrichtsschluß abzunehmen oder bei Sicherheitsgefährdung ausschließlich den Erziehungsberechtigten oder Sicherheitsorganen auszufolgen.

ÄNDERUNGEN

im Lehrverhältnis, in der Wohnanschrift oder in der Person des Erziehungsberechtigten sind sofort dem Klassenvorstand oder der Direktion zu melden.

2. VERHALTEN DER SCHÜLER IN DER SCHULE


Die Schule erwartet von ihren Schülern in und außerhalb der Schule ein einwandfreies Benehmen. (Siehe §§ 43 - 50 der Schulordnung)

PÜNKTLICHKEIT

Die Schüler haben pünktlich zum Unterricht zu erscheinen. Der Unterricht beginnt um 07:50 Uhr. Schüler die zu spät kommen (begründet oder unbegründet) haben sich im Sekretariat zu melden( Seihe dazu Beilage 2: Verhaltensvereinbarung bezüglich Pünktlichkeit im Unterricht).

Von auswärts kommende Schüler können auch früher das Schulgebäude betreten und sollen sich bis ¼ Stunde vor Unterrichtsbeginn in der Pausenhalle aufhalten.

AUSWÄRTIGE SCHÜLER

Auswärtige Schüler haben jene Verkehrsmittel zu wählen, durch deren Benützung es ihnen ermöglicht wird, rechtzeitig zum Unterricht zu kommen; wenn dies aber nicht möglich ist, muß der Schüler dem Klassenvorstand die Ankunfts- bzw. Abfahrtszeit melden, worauf eine für das ganze Schuljahr geltende diesbezügliche Eintragung im Klassenbuch vorgenommen wird. 

VERHALTEN IM UNTERRICHT

Selbstverständlich wird erwartet, daß im Klassenzimmer entsprechende Ruhe und Ordnung herrscht. Außerdem sind die Einrichtungsgegenstände möglichst zu schonen, da es sich hiebei um Gemeinschaftseigentum handelt, das vom Steuerzahler finanziert wird. Beim Eintreten bzw. Weggehen des Lehrers erheben sich die Schüler von ihren Plätzen.

Wenn die Klasse ohne Lehrer ist, so hat dies der Klassensprecher bzw. sein Stellvertreter (in Verhinderung beider der Klassenordner) spätestens 10 Minuten nach Unterrichtsbeginn dem Sekretariat zu melden( Siehe dazu Beilage 3: Verhaltensvereinbarung bezüglich Verhalten der schüler im Unterricht).

Mobile Telefone (Handys) sind im Unterricht nicht erlaubt (auch nicht als Taschenrechner) und dürfen auch nicht eingeschaltet sein. Sie werden sonst bis zum Ende des Tages in Verwahrung genommen.

KLASSENORDNER

Der Lehrer der ersten Unterrichtseinheit bestimmt turnusmäßig 2 Klassenordner, die für den einwandfreien Zustand des Klassenzimmers am eingeteilten Schultag verantwortlich sind. Die Klassenordner sorgen auch rechtzeitig dafür, daß genügend Kreide und notwendige Unterrichtsbehelfe (z.B. Warenproben) vorhanden sind.

RAUCHEN IM BEREICH DER SCHULE

Grundsätzlich gilt auf Grund des Ö. Tabakgesetzes § 12 bzw. der VO des BMUK Nr. 216 vom 28.05.95 bezüglich der Änderung des § 9 Abs. 2 der Schulordnung Rauchverbot auf der Schulliegenschaft. Bei Überlassung der Schulliegenschaft für andere als unterrichtliche Zwecke können vom Rauchverbot durch den Schulgemeinschaftsausschuß Ausnahmen gestattet werden.

Nachdem auf Grund der Gebäudesituation auch rund um das Schulgebäude kein Platz dafür vorgesehen ist, wird über Beschluß des Schulgemeinschaftsausschusses bis auf Widerruf der überdachte Eingangsbereich für Schüler über 16 Jahren dafür vorgesehen, wobei zu beachten ist, daß der direkte Eingangsbereich als Ein- und Ausgang bzw. Fluchtbereich freizuhalten ist. Auf alle Fälle ist der gesamte Haupteingangsbereich eine raucherfreie Zone.

Außerdem sind die Schüler für die Sauberkeit dieses Bereiches (kein Wegwerfen von Zigaretten und dergleichen ) verantwortlich. 

Über Beschluß des Schulgemeinschaftsausschusses können Schüler, die sich nicht an die Bestimmungen halten, dazu angehalten werden, den Eingangsbereich zu säubern.


SCHÜLERMITVERWALTUNG

Die Schüler einer Schule haben das Recht der Schülermitverwaltung in Form der Vertretung ihrer Interessen und der Mitgestaltung des Schullebens. Die Schüler haben sich bei dieser Tätigkeit von der Aufgabe der österreichischen Schule (§ 2 des Schulorganisationsgesetzes) leiten zu lassen.

Als Schülervertreter werden gewählt:

1. Klassensprecher
Für jede Klasse sind ein Klassensprecher und ein Stellvertreter in einem Wahlgang zu wählen. 



2. Tagessprecher
Die Schüler eines Tages wählen den Tagessprecher und einen Tagessprecher-Stellvertreter. Die Tagessprecher gelten als Vertreter des Schulsprechers.



3. Schulsprecher
Die Tagessprecher wählen den Schulsprecher. 
Für jede Schule ist ein Schulsprecher zu wählen.



4. Vertreter der Schüler im Schulgemeinschaftsausschuß
Dem Schulgemeinschaftsausschuß gehören der Schulleiter und je 3 Vertreter der Lehrer und der Schüler an. An den Berufsschulen gehören dem Schulgemeinschaftsausschuß Vertreter der Erziehungsberechtigten nur dann an, wenn dies die Erziehungsberechtigten von 20 % der Schüler verlangen.

Die Vertreter der Schüler im Schulgemeinschaftsausschuß sind der Schulsprecher, sowie 2 weitere Schüler, die von der Versammlung der Schülervertreter aus dem Kreis der Schülervertreter zu wählen sind. 

UNTERRICHTSPAUSEN

Während der Pausenzeiten:
vormittags von
09:30 - 09:45 Uhr






nachmittags von
15:15 - 15:30 Uhr

können die Schüler entweder im Klassenzimmer bleiben oder sich in die Pausenhalle begeben. Der Kauf von Brot, Obst, Getränken usw. hat innerhalb der Pausen wegen der großen Schülerzahl so rasch wie möglich zu erfolgen.

Der Aufenthalt in der Mittagspause, das ist von 12:15 Uhr - 13:00 Uhr, im Klassenzimmer ist bis auf Widerruf gestattet.

GARDEROBEN

Die Garderobenräume befinden sich im Untergeschoß. Jede/r Schüler/in kann sich kostenlos für den Schultag einen Garderobenkasten mieten. Er/Sie hat dafür jedoch ein eigenes Vorhangschloss mitzubringen.

In den Kleidungsstücken sollen keine Geldbeträge oder sonstige Wertgegenstände zurückgelassen werden.

Es wird   e i n d r i n g l i c h   davor gewarnt, größere Geldbeträge in die Schule mitzunehmen!!

Denn: Für in Verlust geratene Gegenstände kann seitens der Schule  K E I N   E R S A T Z  geleistet werden!!

REINLICHKEIT

In ihrem eigenen Interesse wird die Schülerschaft ersucht, im Schulgebäude, insbesondere aber in den Toiletten, größte Sauberkeit zu halten.

Beim Eintritt in das Schulgebäude sind die Schuhe auf den Fußmatten gründlich zu säubern. Die Schüler begeben sich durch den Schmutzgang (beim Eingang links) in den zuständigen Garderobenraum, wo die Straßenschuhe gegen  H a u s s c h u h e  zu wechseln sind. Nicht zu verwenden sind Hausschuhe mit Holzsohlen (Lärm) bzw. Sportschuhe. 

Jeder Schüler ist für die Reinhaltung seines Platzes verantwortlich. Schäden im Klassenzimmer müssen  S O F O R T  nach Entdeckung der Direktion gemeldet werden. Zur Behebung mutwillig verursachter Schäden können die betreffenden Schüler oder Klassen herangezogen werden. Das eigenmächtige Hantieren an elektrischen oder mechanischen Anlagen ist verboten.

TRAGEN VON ABZEICHEN


Laut ministeriellem Erlaß dürfen nachstehend angeführte Abzeichen getragen werden:

1. Österr. Jugend-, Turn- und Sportabzeichen

2. Abzeichen für geprüfte Radfahrer

3. Blutspendeabzeichen des ÖRK

4. Alle Segelflug- und Leistungsabzeichen

5. Öst. Rettungsschwimm- und Leistungsabzeichen

6. Alle Landesmeisterabzeichen u. Sportlehrerabzeichen

7. Jugendsportnadel

Das Tragen von anderen Abzeichen ist demnach nicht gestattet.

VERLASSEN DES SCHULGEBÄUDES

Während des Vormittags- bzw. Nachmittagsunterrichtes (einschließlich der Pausen) darf der Schüler das Schulgebäude oder einen anderen Unterrichtsort nur mit Genehmigung des aufsichtsführenden Lehrers oder des Schulleiters verlassen (§ 2 Abs. 4 der Schulordnung).

RELIGIONSUNTERRICHT

Die Teilnahme am Religionsunterricht, Schulgottesdienst und sonstigen religiösen Übungen ist den Schülern freigestellt. Eine Abmeldung vom Besuch des Religionsunterrichtes ist während des Schuljahres nicht zulässig. 

SCHULBÜCHER

Die Schulbücher werden an die Schüler nach Bezahlung des vorgegebenen Selbstbehaltes ausgefolgt. 

Bei Ausscheiden werden die Schüler gebeten, die nicht mehr benötigten Bücher freiwillig zurückzugeben.

3. SONSTIGE INFORMATIONEN

SPRECHSTUNDEN

Wenn es auch aus gesetzlichen Gründen keine Sprechtage an der hiesigen Schule gibt, so ist die Schule trotzdem an einem engen Kontakt mit den Lehrberechtigten und den Erziehungsberechtigten interessiert. Die Lehrer stehen daher in den Pausen für Auskünfte nach Möglichkeit zur Verfügung. Ansonsten wird empfohlen, mit den gewünschten Lehrpersonen telefonisch einen Aussprachetermin zu vereinbaren. 

FERNSPRECHER

Neben dem Sekretariat (Kanzlei) im 2. Stock befindet sich ein öffentlicher Fernsprecher, der der Schülerschaft zur Verfügung steht. Während der Unterrichtszeit ist die Abwicklung von Telefonaten nur in dringenden Fällen mit Erlaubnis des Lehrers zulässig.

PLAKATE, BILDER

Das Anbringen von Bildern, Plakaten, Mitteilungen usw. innerhalb des Schulbereiches ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Direktors erlaubt.

4. BEMERKUNG DES DIREKTORS

Dort wo viele Menschen zusammenleben, ist es notwendig, gewisse Grundregeln aufzustellen, die ein vernünftiges Miteinander ermöglichen.

Es ist eine Selbstverständlichkeit, die gar nicht besonders hervorgehoben werden müßte, daß sich jeder Schüler zu bemühen hat, sich in die Klassengemeinschaft einzuordnen, seinen Lehrern mit Achtung zu begegnen und ihren Anordnungen Folge zu leisten. Es bedarf wohl keiner besonderen Bemerkung, daß dazu auch das Grüßen der Lehrer gehört.

Direktion und Lehrerschaft sind ihrerseits bestrebt, ein möglichst gutes Einvernehmen mit den Schülerinnen und Schülern herzustellen, wozu es aber auch der Mitwirkung der Schüler bedarf. Bei gutem Willen wird bestimmt ein für beide Teile sich günstig auswirkendes gutes Schulklima herrschen.

Die Direktion







Linz, 1. September 2003
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